
P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien
693

2 I    90

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1998 Ausgegeben am 15. Mai 1998 Teil I

69. Bundesgesetz: Änderung des Arbeitsverfassungsgesetzes
(NR: GP XX AB 1115 S. 116. BR: AB 5669 S. 640.)

69. Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsverfassungsgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 63/1997, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 92a wird folgender § 92b samt Überschrift eingefügt:

„Betriebliche Frauenförderung sowie Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von
Betreuungspflichten und Beruf

§ 92b. (1) Der Betriebsinhaber hat mit dem Betriebsrat im Rahmen der Beratung nach § 92
Maßnahmen der betrieblichen Frauenförderung bzw. der Vereinbarkeit von Betreuungspflichten und
Beruf zu beraten. Solche Maßnahmen betreffen insbesondere die Einstellungspraxis, Maßnahmen der
Aus- und Weiterbildung und den beruflichen Aufstieg, die auf den Abbau einer bestehenden Unterreprä-
sentation der Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten bzw. an bestimmten Funktionen oder auf den
Abbau einer sonst bestehenden Benachteiligung abzielen, sowie Maßnahmen, die auf eine bessere
Vereinbarkeit der beruflichen Tätigkeit mit Familien- und sonstigen Betreuungspflichten der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer abzielen.

(2) Der Betriebsrat hat das Recht, Vorschläge in diesen Angelegenheiten zu erstatten und Maß-
nahmen zu beantragen. Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, mit dem Betriebsrat über dessen Vorschläge
und Anträge zu beraten.

(3) Maßnahmen der betrieblichen Frauenförderung sowie Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit
von Betreuungspflichten und Beruf können in einer Betriebsvereinbarung geregelt werden.“

2. § 97 Abs. 1 Z 25 lautet:

„25. Maßnahmen der betrieblichen Frauenförderung (Frauenförderpläne) sowie Maßnahmen zur
besseren Vereinbarkeit von Betreuungspflichten und Beruf.“
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